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Landesmeisterschaft Schießsport 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden,  

wir laden herzlich zur  

 

Landesmeisterschaft der Reservistenarbeitsgemeinschaften Schießsport 

am 27.08.2022, 09:00 bis 13:00 Uhr 

in die Waffenburg, Zur Heide 2,19374 Zingst 

ein. 

 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
Geoffrey Packer                                     Tobias Jungblut                                   Bernd Rohbeck   

Landesschießsportverantwortliche MV 

 

 

 

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern 

Landesschießsportverantwortliche MV 
Geoffrey Packer 

Walther-Rathenau-Str. 2a, 19055 Schwerin 
Tel:  +49 385 555 267 
Fax: +49 385 500 7859 

mecklenburg-vorpommern@reservistenverband.de 
www.reservistenverband.de 

Datum: 04.07.2022 
ID: 1600220097 
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1. Durchführung  

Gesamtverantwortung:   Geoffrey Packer, Landesschießsportverantwortlicher  

Durchführung:               Tobias Jungblut, Bernd Rohbeck, Ted-Michael Fischer   

Ausrichter:                                  RAG Schießsport F. von Schill (Waffenburg Zingst) 

Die Teilnahme ist nur Verbandsmitgliedern gestattet, die einer RAG Schießsport angehören.  

 

Es werden folgende Schießdisziplinen geschossen: 

- P-D 1 – ohne Zeitserie 

- G-HS 3 – Dreistellungskampf verkürzt (15 Schuss Wertung) 

- G-RM 1 

 

2. Waffen  

Es sind nur Waffen zugelassen, die gemäß den Disziplinen / Ausschreibung (siehe Anlagen) der 

Schießsportordnung des VdRBw e.V. zulässig sind. Verstöße können zur sofortigen Disqualifikation des 

Schützen für die gesamte Meisterschaft führen. Die Schützen müssen auf dem Schießstand für die 

genutzten Waffen die Waffenbesitzkarte bzw. sonstige waffenrechtliche Genehmigung vorlegen können. 

Es werden Waffenkontrollen durch den Ausrichter durchgeführt. Jeder Schütze muss über eine eigene 

Waffe verfügen, da aus zeittechnischen Gründen keine „Mannschaftswaffe“ zugelassen werden kann.  

Es besteht die Möglichkeit, in  der Waffenburg Waffen auszuleihen und Munition zu kaufen 

Die Benutzung von Langwaffenmagazinen mit mehr als 10 Schuss-Kapazität ist verboten. Auch 

Magazinbegrenzer sind nicht erlaubt. Missachtung führt zur Disqualifikation.  

 

3. Munition  

Es ist nur fabrikmäßig hergestellte Munition mit Vollmantelgeschossen (gem. Genfer Konvention) und 

einer Mündungsenergie E0 bis 4.200 Joule und einer Anfangsgeschwindigkeit V0 bis maximal 1.000 m/s 

zulässig. Die Verwendung wiedergeladener Munition ist nicht zulässig. 

Die Einhaltung dieser Auflagen wird vom Ausrichter vor und während des Wettkampfes kontrolliert – 

versuchte oder tatsächliche Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Disqualifikation des Schützen für 

die Landesmeisterschaft.  
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4. Auswertung  

Die Auswertung der Scheiben erfolgt durch Funktioner vor Ort auf dem Schießstand im Beisein des 

Mannschaftsführers/Schützen. Hierbei werden die Treffer in die Auswertekarte übertragen. Die 

Scheiben sind mit Startnummer, Namen der Mannschaft, Bahnnummer sowie Disziplin zu beschriften. 

Bei Ringgleichheit entscheidet die Anzahl der geschossenen 10er, 9er, 8er usw.  

 

5. Einsprüche/Schiedsgericht  

Falls Beanstandungen nicht mit dem Standleitenden zu klären sind oder diese erst nach Verlassen des 

Standes bekannt werden, ist unverzüglich Einspruch beim Schiedsgericht einzureichen. Als 

Einspruchsgebühr werden 30 € erhoben. Wird dem Einspruch stattgegeben, wird dieser Betrag 

zurückgezahlt, ansonsten fließt er in die Vereinskasse des Ausrichters.  

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei unparteiischen, nicht am Wettkampf teilnehmenden sachkundigen 

Kameraden zusammen. Die Namen der Mitglieder des Schiedsgerichtes werden am Tage des 

Wettkampfes bekannt gegeben.  

Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes sind endgültig.  

Die verwendeten Disziplinen entsprechen der Schießsportordnung, sind aber in einigen Punkten aus 

organisatorischen Gründen angepasst worden. Falls noch weitere schießstandtechnische bedingte 

Änderungen erforderlich sind, werden diese am Tage des Wettkampfes bekanntgegeben. 

 

6. Organisatorisches: 

Anzug: zivil 

Getränke und Verpflegung werden unentgeltlich durch den Landesvorstand MV bereitgestellt. 
Standgebühren pro Teilnehmer 25,00 Euro. 
Munition kann in der Waffenburg gegen Entgelt gekauft werden. 
 
 
7. Anmeldung: 
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung bis  15.08.2022 unter 0385-555267 oder per Mail: mecklenburg-
vorpommern @reservistenverband.de entgegen. 
 

Ihre Landesgeschäftsstelle MV in Schwerin 
 
 
 

 

 


